
 

 
 

Verwaltungsvorlage 
Vorlage-Nr.: 3361-2010/DaDi vom 13.01.2010  
Aktenzeichen: 712-019 

Fachbereich: L/1 - Wirtschaft, Standortentwicklung, Bürgerservice 
Beteiligungen: L - Landrat 

L/2 - Finanz- und Rechnungswesen 

Produkt: 1.12.01.01 Kreisstraßen 

Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 
 1. Kreisausschuss N Zur abschließenden 

Beschlussfassung 
 2. Infrastruktur- und 

Umweltausschuss 
Ö Zur Kenntnisnahme 

 

Betreff: K 104 Bauwerkserneuerung Unterführung (UF) Heubach DA 617 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Auftrag zur Erneuerung der Unterführung  (UF) Heubach im Zuge der K 104 wird der Firma 
Walter Liebig GmbH & Co. KG, Groß-Bieberau, zum Angebotspreis von 
 

310.538,57 € (inkl. Mehrwertsteuer) 
 

erteilt. 
 
Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsplan auf dem Produkt 1.12.01.01 und der Maßnahme 
„K 104 UF Heubach (DA 617)“ im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung zur Verfügung.   
Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme im Sinne des § 114f HGO, da in den Vorjahren 
bereits Mittel zur Verfügung gestellt wurden. Insgesamt 300.000 € waren bereits im Haushaltsplan 
2008 und 2009 eingestellt und stehen in Form eines Haushaltsausgaberestes haushaltsrechtlich zur 
Verfügung. 
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Begründung: 
 
Dem Amt für Straßen- und Verkehrswesen (ASV) wurden Aufträge zur Planung und Durchführung 
der Maßnahme „Bauwerkserneuerung UF Heubach im Zuge der K 104“ erteilt (siehe Beschlüsse 
des KA vom 22.04.2008 Vorlagen-Nr. 1903-2008/DaDi und vom 10.11.2009 Vorlagen-Nr. 3188-
2009/DaDi). 
 
Das Projekt wurde vom ASV am 16.11.2009 öffentlich ausgeschrieben. Nach der Submission am 
15.12.2009 haben acht Bieter ein Angebot vorgelegt. Hiervon kamen drei Bieter in die engere 
Wahl. 
 
Nummer Name  Angebotssumme (€) 
1 Walter Liebig GmbH & Co.KG, Groß-Bieberau 310.538,57 
2 Michael Gärtner, Eberbach 323.507,55 
3 W. Trautmann, Sulzbach 347.183,55 
 
 
Die Firma Walter Liebig hat das günstige Angebot abgegeben. Das ASV empfiehlt, der Firma 
Walter Liebig den Zuschlag zu erteilen. 
 
Für die Maßnahme liegt bereits ein Bewilligungsbescheid über Zuwendungen nach dem 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) - ausgehend von zuwendungsfähigen Kosten von 
373.300 € - über 261.300 € vor. Die Förderhöhe beträgt 70 % der zuwendungsfähigen Kosten. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Produkt: 1.12.01.01 
Investitionsmaßnahme: K 104 UF Heubach (DA 617) 

  
Aufwendungen 2010 2011 2012 

Sachkonto: 8050310 310.538,57 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Erträge 2010 2011 2012 

Sachkonto: 806001 100.000,00 EUR 100.000,00 EUR 61.300,00 EUR
 
 
 


